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 Veröffentlicht am 04.06.1992

Norm

StGB §159 Abs3 Fall2

Rechtssatz

In der Regel geschieht die (wenn auch fahrlässige) Fortführung eines zahlungsunfähigen Unternehmens in der

Ho7nung auf Überwindung der Zahlungsunfähigkeit und Erhaltung des Unternehmens. Im Durchschnittsfall wird

zumeist für das Vergehen der fahrlässigen Krida nach § 159 Abs 1 Z 2 StGB die Quali<kation nach § 159 Abs 3 zweiter

Fall StGB ausscheiden.
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